Satzung des Vereins SchuPsI - Schulpsychologische Initiativen e. V.

Name, Sitz, Geschäftsjahr

Der Verein führt den Namen SchuPsI - Schulpsychologische Initiativen e. V. und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Der Verein hat seinen Sitz in Bielefeld. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 1
Zweck des Vereins

Der Verein  SchuPsI - Schulpsychologische Initiativen e. V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Zweck des Vereins ist die Unterstützung der Arbeit der Schulberatungsstelle der Stadt Bielefeld. Durch Förderung sollen Schüler/innen, aber auch Eltern und Lehrkräfte unterstützt werden. Die Förderung wird von Honorarkräften oder ehrenamtlichen Fachkräften durchgeführt. Die Fördermaßnahmen sind wissenschaftlich fundiert und nach Möglichkeit evaluiert. Die Feststellung der Förderungswürdigkeit von Projekten geschieht im Einvernehmen mit der Schulberatungsstelle; über die Finanzierung entscheidet der Verein.

Der Satzungszweck wird z. B. verwirklicht durch:

· Einrichtung von Trainings bzw. Fördermaßnahmen für Schüler/innen mit besonderen pädagogischen und/oder psychologischen Problemen oder Bedürfnissen,

· Anschaffung von Fördermaterialien und Fachliteratur,

· Förderung von Veranstaltungen zu pädagogischen und psychologischen Themen für Eltern und/oder Lehrkräfte

§ 2 
Finanzen

Der Verein finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3
Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede volljährige oder juristische Person werden. Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen; die Aufnahme wird durch den Vorstand beschlossen. Die Mitglieder sind verpflichtet, einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, dessen Höhe die Mitgliederversammlung durch Beschluss festsetzt. Der Austritt wird dem Vorstand gegenüber schriftlich zum Jahresende erklärt. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz Mahnung mit der Zahlung des Beitrages für ein Jahr im Rückstand ist. 

§ 4 
Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 5 
Mitgliederversammlung

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Zur Änderung der Satzung bedarf es einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:

· Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes, Entlastung des Vorstandes

· Festsetzung der Höhe, Fälligkeit und Zahlungsweise des Jahresbeitrags

· Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes

· Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins

In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes fallen, kann die Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand kann seinerseits in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereiches die Meinung der Mitgliederversammlung einholen.

§ 6
Einberufung der Mitgliederversammlung

Mindestens einmal im Jahr muss die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich – unter Angabe der Tagesordnung – einberufen. Eine Satzungsänderung kann nur beschlossen werden, wenn sie in der Einladung angekündigt war. Der Vorstand kann jederzeit eine Mitgliederversammlung einberufen. Die Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von zwei Vorstandsmitgliedern oder einem Fünftel der Vereinsmitglieder verlangt wird.

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Protokolle der Mitgliederversammlungen sind anzufertigen und von dem/der Vorsitzenden oder dem/der Stellvertreter/in  und dem/der Schriftführer/in zu unterschreiben. Die Leitung der Mitgliederversammlung obliegt dem/der Vorsitzenden oder dessen/deren Stellvertreter/in.

§ 7
Vorstand

Der Gesamtvorstand besteht aus:

· dem/der Vorsitzenden

· dem/der stellvertretenden Vorsitzenden

· dem/der Kassierer/in

Der/die Vorsitzende und der/die stellvertretende Vorsitzende sind einzelvertretungsberechtigt – Vorstand im Sinne von §26 BGB.

§ 8
Amtsdauer und Abberufung des Vorstandes

Der Vorstand ist von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er bleibt bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens eines Vorstandsmitglieds ist der Vorstand berechtigt, eine Ersatzperson bis zur nächsten Mitgliederversammlung zu bestellen.

Der Vorstand insgesamt oder einzelne Vorstandsmitglieder können mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder einer Mitgliederversammlung abberufen werden.

§ 9 
Zusammentreten des Vorstands

Der Vorstand tritt nach Absprache unter seinen Mitgliedern oder auf Verlangen eines seiner Mitglieder zusammen. Das Mitglied, das die Zusammenkunft verlangt, bereitet die Sitzung vor.

§ 10
Befugnisse des Vorstandes

Der Vorstand ist verpflichtet, im Sinne dieser Satzung tätig zu sein. Der Vorstand verwaltet das Vermögen des Vereins. Er ist berechtigt, im Sinne des Vereinszweckes über die Mittel des Vereins zu verfügen. Zu jedweder Beschlussfassung genügt eine einfache Mehrheit. Alle Maßnahmen sind nur aus vorhandenen Mitteln zu bestreiten. In der ordentlichen Mitgliederversammlung legt der Vorstand einen Kassen- und Geschäftsbericht vor. Über die Sitzungen des Vorstands werden Ergebnisprotokolle gefertigt, die von ihm zu genehmigen und von dem/der Vorsitzenden oder dem/der stellvertredenden Vorsitzenden zu unterschreiben sind.

§ 11 
Auflösung

Der Verein kann sich auflösen, wenn drei Viertel der anwesenden Mitglieder der Auflösung zustimmen. Sein Vermögen fällt in diesem Falle der Stadt Bielefeld (Amt für Schule und städtische Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen) anheim, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat.

Beschlossen von der Gründerversammlung in Bielefeld am 30.11.2005, Veränderungen bestätigt von der Mitgliederversammlung am 24.09.2009

